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Der Bürgermeister,  

der Gemeinderat und die Bediensteten  

der Gemeinde Pischelsdorf! 

Wir wünschen allen 

Pischelsdorferinnen und Pischelsdorfer 

ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest 

und zum Jahreswechsel  

Glück und Gesundheit! 

mailto:gemeinde@pischelsdorf.ooe.gv.at
http://www.pischelsdorf.ooe.gv.at/
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Liebe Pischelsdorferinnen, 

liebe Pischelsdorfer, liebe Jugend! 

 
Besonders freut es mich, dass 

wir nach längerer Pause wieder 

in das altgewohnte Vereins- 

und Veranstaltungsleben 

zurückgekommen sind. Es ist 

für jeden etwas ungewohnt in 

dieses alte Rad 

zurückzufinden. Unsere 

Gemeinde lebt mit euch Vereinen, den tollen 

Aktivitäten und Angeboten. Danke an alle Obfrauen 

und Obmänner und Vorstandsmitglieder für euren 

ehrenamtlichen Einsatz, ihr seid ein wichtiger Teil, um 

ein gutes Zusammenleben in Pischelsdorf zu sichern. 

 

Am 1. Oktober fand ein Ausflug mit Karlo Hujber statt, 

wo wir einige Projekte besichtigten, die wir in unserer 

Gemeinde in Zukunft umsetzen könnten. Danke an 

alle, die sich an diesem Tag Zeit genommen haben. 

Bei der Pfarrhofgasse, Pfaffingerparkplatz sind wir in 

der Detailplanung, um die Angebote einholen zu 

können, damit wir in Linz um die 

Finanzierungsgenehmigung ansuchen können. Das 

sollte nächstes Jahr unser größtes Vorhaben werden. 

Bedanken möchte ich mich bei allen, die sich bei der 

Planung mit ihren Ideen eingebracht haben und beim 

Pfarrgemeinderat für die gute Zusammenarbeit. Somit 

konnte ein toller Plan ausgearbeitet werden.  

 

Da der Herbst sehr mild war, konnten wir im 

Straßenbau noch vieles weiterbringen. Beim 

Hofbauer/Engelschärding, Glatzberg, Steinmauern 

und von der Jagdkapelle Richtung Wehrsdorf wurde 

neu asphaltiert. In Engelschärding und in Pischelsdorf 

Richtung Perleiten konnten noch die Brücken neu 

gebaut werden. Sobald es das Wetter zulässt, wird im 

Frühjahr mit den nächsten Abschnitten begonnen.  

 

Um die Bezieher des Heizkostenzuschusses ein 

wenig unterstützen zu können, wurde in der letzten 

Gemeinderatssitzung der Beschluss gefasst, diese mit 

einer Einmalzahlung von 150,00 € zu unterstützen.

 

Für unsere Jugend gibt es ab dem neuen Jahr auch 

eine Neuerung. Die Gemeinde hat beschlossen, auf 

die 4youcard-App umzustellen, um in Pischelsdorf 

ein modernes und unkompliziertes Jugendtaxi zur 

kostengünstigen und sicheren Heimfahrt anbieten 

zu können. 

Ein paar Vorteile für die Zukunft:  

• papierloses und modernes System 

• einfache Abrechnung zwischen Gemeinden und  

Taxiunternehmen 

• Verträge zwischen Gemeinden und  

Taxiunternehmen entfallen 

• einheitliches System oberösterreichweit 

• Förderrahmen von Jugendlichen zwischen  

14 – 26 Jahren 

• Die Gemeinden bestimmen die  

„Gutscheindaten“. 

• Die Gutscheine werden am Gemeindeamt 

erworben und automatisch in die App eingespielt. 

• Die 4youcard-App regelt, wer berechtigt ist, 

Gutscheine zu erhalten (nach Alter und Wohnort).  

• Taxiunternehmen werden Partner der Jugendtaxi 

App und Jugendliche können per QR-Code im 

Taxi der teilnehmenden Partnerunternehmen die 

Gutscheine einlösen. 

• 1/3 der Kosten trägt die oder der Jugendliche  

selbst 

• 1/3 der Kosten trägt die Gemeinde Pischelsdorf 

• 1/3 der Kosten trägt das Land Oberösterreich 

Wir alle sehnen uns zu Weihnachten nach Licht, 

Wärme, Geborgenheit und Frieden. 

 

Ich wünsche euch von Herzen ein frohes 

Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. 

 

Ein gutes, gesundes und  

vor allem friedvolles Jahr 2023! 

 

Euer Bürgermeister 

 

Gerhard Höflmaier 

 

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT… 
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Beratung und Beschlussfassung über den 

Nachtragsvoranschlag für das Verwaltungsjahr 2022. 

Der vorliegende Entwurf des Nachtragsvoranschlages 

für das Verwaltungsjahr 2022 wird beschlossen. 

 

Flächenwidmungsplan Änderung Nr. 6.60 "Golfclub 

Pischelsdorf Gut Kaltenhausen" für das Grundstück 

Nr.: 1925, 1928 und 1957/1, KG Pischelsdorf von 

„Golfplatz“ in „Sondergebiet des Baulandes TB – 

Tourismusbetrieb“. 

Die Flächenwidmungsplanänderung eines Teils der 

Parzelle Nr.: 1925 KG Pischelsdorf von 910 m² 

„landwirtschaftlich genutzte Fläche“ in „Sondergebiet 

des Baulandes - Tourismusbetrieb“ wird beschlossen. 

 

Änderung örtliches Entwicklungskonzept Nr.: 2.19 

"Sportplatz - Wagenham" für die Grundstücke Nr.: 

1179/1, 1183, 1195, 1196, 1200 und 2353/5 KG 

Humertsham von "Erholungsfläche - Sport- und 

Spielfläche" in „landw. gen. Fläche“. 

Grundsatzbeschluss. 

Die ÖEK-Änderung von ca. 36.524 m² 

„Erholungsfläche – Sport- und Spielfläche“ und 1.104 

m² Verkehrsfläche der Parz. Nr.: 1179/1, 1183, 1195, 

1196, 1200 und 2353/5 (je zum Teil) KG Humertsham 

40111 in „landwirtschaftlich genutzte Fläche“ wird 

grundsätzlich beschlossen.

Flächenwidmungsplan-Änderung Nr.: 6.67 "Sportplatz 

- Wagenham" für die Grundstücke Nr.: 1179/1, 1183, 

1195, 1196, 1200 und 2353/5 KG Humertsham von 

"Erholungsfläche - Sport- und Spielfläche" in „landw. 

gen. Fläche“. Grundsatzbeschluss. 

Die Flächenwidmungsplanänderung von ca. 36.524 

m² „Erholungsfläche – Sport- und Spielfläche“ und 

1.104 m² Verkehrsfläche der Parz. Nr.: 1179/1, 1183, 

1195, 1196, 1200 und 2353/5 (je zum Teil) KG 

Humertsham 40111 in „landwirtschaftlich genutzte 

Fläche“ wird grundsätzlich beschlossen. 

 

Beschlussfassung über den überarbeiteten 

Mittelfristigen Finanzplan 2022 - 2026. 

Der vorliegende Entwurf des Mittelfristigen 

Finanzplanes für die Jahre 2022 – 2026 wird 

beschlossen. 

 

ÖEK Änderung Nr. 2.17 "Golfplatz" für das 

Grundstück Nr.: 1925, KG Pischelsdorf von „Golfplatz“ 

in „Sondergebiet des Baulandes TB – 

Tourismusbetrieb“. 

Die ÖEK-Änderung eines Teils der Parzelle Nr.: 1925 

KG Pischelsdorf von 910 m² „landwirtschaftlich 

genutzte Fläche“ in „Sondergebiet des Baulandes - 

Tourismusbetrieb“ wird beschlossen. 

 

 
 

  

Gesamt HWS NWS männl. weibl. Inl. Ausl. 24

Stand 15.11.2021 1.856 1.712 144 961 895 1.600 256 9

Stand 15.11.2022 1.907 1.748 159 981 926 1.604 303 14

Gesamt HWS NWS männl. weibl. Inl. Ausl.

Wegzug 205 166 39 120 85 59 146

235 186 49 137 98 49 186

Alter männl. weibl. Gesamt Alter männl. weibl. Gesamt Alter männl. weibl. Gesamt

0-5 55 54 109 36-40 70 58 128 71-75 30 43 73

6-10 36 36 72 41-45 55 58 113 76-80 25 38 63

11-15 51 42 93 46-50 73 62 135 81-85 24 26 50

16-20 52 39 91 51-55 76 79 155 86-90 12 12 24

21-25 50 44 94 56-60 76 65 141 91-95 3 1 4

26-30 55 41 96 61-65 53 47 100 96-100 0 0 0

31-35 61 47 108 66-70 47 52 99

Geburten

Eheschließungen

Todesfälle

Standesfälle seit 15.11.2021

Alterspyramide per 15.11.2022 (HWS)

Zuzug

Einwohnerstatistik

Wanderungsstatistik seit 15.11.2021

AUS DEM GEMEINDERAT 

GEMEINDESTATISTIK 
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In den letzten Tagen wurden die Wasserzähler-
Ablesekarten ausgeschickt. 
 
Wir ersuchen Sie daher auch heuer wieder den 
aktuellen Zählerstand des Wasserzählers und falls 
vorhanden, des Subzählers, abzulesen und dem 
Gemeindeamt mittels Ablesekarte oder per E-Mail an 
 

schett@pischelsdorf.ooe.gv.at 
 
bekanntzugeben.  

 
 
Bitte beim Ablesen auch die Zählernummer 

kontrollieren und für Rückfragen auf der 

Ablesekarte eine Telefonnummer angeben! 

 
 
 

Ablesen des Zählerstandes eines Wasserzählers 

 
 
 
 
Regelmäßige Kontrolle 
 
Im Zuge der Gebührenvorschreibung nach der 
Wasserzählerablesung kommt es immer wieder zu 
Überraschungen wegen ungewöhnlich hohem 
Wasserverbrauch. 
 
Deshalb möchten wir darauf aufmerksam machen, 
den Wasserzählerstand auch während des Jahres 
regelmäßig zu kontrollieren. Defekte WC-Spülungen, 
undichte Ventile oder auch verborgene 
Leitungsschäden können über das Jahr zu höherem 
Wasserverbrauch führen und durch laufende Kontrolle 
oft rechtzeitig entdeckt werden. 
 

 
 
Das Gemeindeamt ist von 27.12. bis 30.12. zu den 
gewohnten Öffnungszeiten für Sie geöffnet. 
 
 

 
 
Es liegen derzeit noch keine Informationen zur 
Antragstellung vor. Wir ersuchen Sie, sich ab Jänner 
im Gemeindeamt zu erkundigen. 
 
Das Land OÖ wird aber die Einkommensgrenzen 
erhöhen, somit wird sich der Bezieherkreis deutlich 
ausweiten und der Heizkostenzuschuss wird auf  
200 EUR angehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Der Christbaum beim Kriegerdenkmal wurde heuer 
wieder von Herrn Oberhofer Anton, Wehrsdorf 
gespendet. 
Ein herzliches Dankeschön dafür. 
 
 

 
 
Immer wieder wird das demokratische Instrument 
eines Volksbegehrens genutzt, um Themen 
aufzuzeigen.  

Die aktuellen Volksbegehren und welche die noch in 
der Unterstützungsphase sind, finden Sie auf unserer 
Homepage  

www.pischelsdorf.ooe.gv.at 

unter Neuigkeiten. 
 
Seit 1. Jänner 2018 können Volksbegehren auch 
online von zu Hause aus via oesterreich.gv.at 
(Handy-Signatur oder Bürgerkarte erforderlich) 
unterschrieben werden.  
 
Oder bei jedem Gemeindeamt in Österreich. 
 

  

AUS DEM GEMEINDEAMT 

WASSERZÄHLER ABLESEN WEIHNACHTSÖFFNUNGSZEITEN 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2022/2023 

CHRISTBAUM-SPENDE 

AKTUELLE VOLKSBEGEHREN 

Rote Zeiger zeigen Teile eines Kubikmeters an, 
die für die jährliche Ablesung nicht relevant sind. 

Der Anlaufstern gibt Aufschluss, 
ob ein Leitungsnetz dicht ist: 

Anzeige der m³ ist für die 
jährliche Zählerstandsablesung 
relevant: 

mailto:schett@pischelsdorf.ooe.gv.at
http://www.pischelsdorf.ooe.gv.at/
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Vom Gemeindeamt wird auch für das Jahr 2023 
wieder ein Veranstaltungskalender geführt. Dieser 
soll v.a. auch als Hilfe bei der Festlegung und 
Koordinierung von Terminen dienen. 
 
 
Alle aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.pischelsdorf.ooe.gv.at, unter 
Veranstaltungen. 
 
Alle Vereine und sonstige Veranstalter werden 
deshalb ersucht, die Veranstaltungstermine 
rechtzeitig am Gemeindeamt zu melden. Wer 
möchte kann die Termine auch selbst auf der 
Homepage der Gemeinde Pischelsdorf eintragen. 
 
Weiters bitten wir alle Änderungen im Vorstand, sowie 
der Kontaktdaten bekanntzugeben, damit unsere 
Vereinsliste aktuell gehalten werden kann. 
 
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass gemäß § 7 
Abs. 1 des geltenden Veranstaltungssicherheits-
gesetzes die Durchführung einer Veranstaltung 
spätestens sechs Wochen vor ihrem Beginn bei der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen ist. 
 
Auch öffentliche Veranstaltungen in Gasthäusern (wie 
z.B. Bälle) müssen gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 OÖ. 
Veranstaltungssicherheitsgesetz bis spätestens 
sechs Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung 
schriftlich bei der Gemeinde gemeldet werden!  
Formulare sind am Gemeindeamt erhältlich. 
 
 

 
 
Seit 2013 werden Jugendtaxi-Gutscheine von der 
Gemeinde als kleine Unterstützung für den sicheren 
Transport von und zu Festen, Partys, Disco, usw. zur 
Verfügung gestellt.  
 
Die Gemeinde Pischelsdorf nimmt an der JugendTaxi-
App der 4youCard teil. Jugendliche zwischen 14 – 26 
Jahre können sich auf dem Gemeindeamt die 
Jugendtaxi-Gutscheine abholen. Ein Teil der 
Gutscheine ist selbst zu bezahlen, den Rest 
übernehmen das Land OÖ und die Gemeinde. Die 
Gutscheine können bei den beteiligten 
Taxituntenehmen zum sicheren Nachhausekommen 
eingelöst werden. Dafür benötigen die Jugendlichen 
nur eine gültige 4youCard, die 4youCard-App und 
müssen die Karte in der App aktivieren. 
 
Zur Freischaltung der Gutscheine, bitte die 
4youCard auf das Gemeindeamt mitnehmen. 

Die Vorgehensweise ist einfach: 
- Jugendliche bezahlt Selbstbehalt am 

Gemeindeamt 
- Gutscheine werden in die App eingespielt 
- Jugendliche kontaktieren zum 

Nachhausekommen das Taxiunternehmen 
- Bei Bezahlung wird der QR-Code des Taxis 

mithilfe der 4you-Card-App gescannt – so 
können die Gutscheine digital und 
unkompliziert eingelöst werden. 

 
Auf dem Gemeindeamt können auch nicht 
gefördertete Gutscheine von Eltern oder Großeltern 
für Jugendliche gekauft werden. 
 
Mehr Informationen gibt es unter: 
www.4youcard.at/jugendtaxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An alle Vereine und sonstige Interessenten, die 
Beiträge in der Gemeindezeitung veröffentlichen 
wollen, bitte ihre Beiträge bis 13.03.2023 an 
schett@pischelsdorf.ooe.gv.at  senden. 
 
Texte im Word-Format und Bilder gesondert im 
JPG-Format. 

  

INFORMATIONEN 

AN ALLE VEREINE 

JUGENDTAXI GUTSCHEINE 

ANNAHMESCHLUSS NÄCHSTE AUSGABE 

http://www.pischelsdorf.ooe.gv.at/
http://www.4youcard.at/jugendtaxi
mailto:schett@pischelsdorf.ooe.gv.at
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Wir möchten auf die 
gesetzlichen Anrainer-
verpflichtungen, ins-
besondere gemäß  
§ 93 Straßenverkehrs-
ordnung 1690 – StVO 
1960, BGBL 1690/159 
idgF, hinweisen: 

 
Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, 
ausgenommen die Eigentümer von unverbauten 
Land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die 
entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht 
mehr als 3 m vorhanden, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteigen und Gehwege einschließlich 
der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen 
entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 06:00 
bis 22:00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut 
sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so 
ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern 
und zu bestreuen.  
 
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf 
öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus 
arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die 
Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, 
hinsichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im 
Sinne der vorstehend genannten bzw. anderer 
gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und 
Streuung verpflichtet sind. 
 
Die Gemeinde Pischelsdorf weist ausdrücklich darauf 
hin, dass 

- es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche 
Arbeitsleistung der Gemeinde Pischelsdorf 
handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann; 

- die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit 
verbundene zivilrechtliche Haftung für die 
zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung 
der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten 
Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 

- eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht 
durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
 

Die Gemeinde Pischelsdorf ersucht um 
Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes 
Zusammenwirken der kommunalen Einrichtungen und 
des privaten Verantwortungsbewusstseins auch im 
kommenden Winter wieder eine sichere und 
gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege und 
öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 

 
 
Auch diesen Winter werden die Mitarbeiter unseres 
Bauhofes gemeinsam mit der Firma Agrarservice 
Doringer aus Mauerkirchen wieder die Schneeräum- 
und Streuarbeiten auf den Gemeindestraßen 
durchführen. Wir möchten uns hiermit auch für Ihr 
Verständnis in der letzten Saison bedanken. 

Laut Auftrag müssen zuerst die Hauptverkehrswege 
und danach die Siedlungsstraßen geräumt werden. 
Unsere Fahrer sind dabei viele Stunden unterwegs 
und arbeiten oft unter schwierigen Bedingungen. Wir 
bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass es eine 
gewisse Zeit benötigt um zu allen Straßen und Wegen 
zu gelangen. 

Der Räumdienst ist angewiesen keine Räumung von 
privaten Zufahrten und Wegen durchzuführen. 
 
 

Zur Information: 

Rechtssatz des Obersten 
Gerichtshofes (OGH) 

Von einem Kraftfahrzeug-
lenker muss nach ständiger 
Judikatur jedenfalls erwartet 
werden, dass er mit den 
Regeln der Fahrtechnik 
vertraut ist, die mit dem Fahren auf eisiger Fahrbahn 
verbundenen Gefahren kennt und sein Verhalten 
danach einrichtet.  

Der Straßenhalter darf sich daher im Rahmen der ihm 
zumutbaren Sicherungsmaßnahmen darauf 
verlassen, dass der Kraftfahrer eine von der mit 
dreißig km/h festgesetzten Höchstgeschwindigkeit 
ausgehende zusätzliche Anpassung der Fahrweise an 
die jeweiligen Fahrbahnverhältnisse vornimmt. 

 

 

 
 
Mögliche Probleme bei der Abholung in der 
Wintersaison. 

Besonders die Nebenstraßen sind an 
Ausnahmetagen, insbesondere an Tagen an denen es 
stark schneit, für einen großen Entleerungs-LKW oft 
schwer befahrbar. Wir bitten daher um Verständnis, 
wenn sich die Entleerung Ihrer Tonnen im Winter 
eventuell verzögert.  

Wenn Wege oder Ortschaften durch den LKW am 
angekündigten Entleerungstag nicht befahrbar sind, 
wird nach einer anderen Lösung gesucht. 
 

  

INFORMATIONEN 

INFORMATIONEN ZUR SCHNEERÄUMPFLICHT WINTERDIENST 

ABFALLENTSORGUNG 
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Die Existenz von attraktiven, belebten Orts- und 

Stadtkernen ist ein Stück Europäische Lebenskultur, 

welche aus verschiedenen Gründen zunehmend ins 

Wanken gerät. Vor allem die veränderten Lebens-, 

Mobilitäts- und Konsumgewohnheiten der 

Bevölkerung entziehen den Orts-/Stadtkernen 

Frequenz, Umsatz und damit auch Angebot, was in 

weiterer Folge zu Leerständen und 

Abwertungserscheinungen des öffentlichen Raumes 

führt („trading down Effekt“). Zudem werden die 

vorhandenen Wohnpotenziale im innerörtlichen 

Raum nur selten ausgeschöpft bzw. Siedlungsräume 

zu wenig nachverdichtet.  

 

Weitere Gründe für Leerstand sind Überalterung, 

Wegzug oder Vererbung an Personen, die nicht mehr in 

der Region sesshaft sind. Aber auch Geschäftsaufgaben 

bei Gewerbe-, Handels- und Gastronomiebetrieben 

führen immer häufiger zu Leerständen, oft mitten im 

Ortszentrum. Die Verwertbarkeit dieser Immobilien ist 

meistens schwierig, da keine Nachmieter gefunden 

werden, Ideen für Nutzungen fehlen, oder zu große 

Investitionen zu tätigen wären.

Aus diesem Grund hat das Land Oberösterreich ein 

Aktionsprogramm zur „Orts- und Stadtkern-entwicklung, 

Leerstand- und Brachenflächenrevitalisierung“ ins Leben 

gerufen, bei dem auch Pischelsdorf als Teil der Stadt-

Umland-Kooperation Mattighofen dabei ist.  

 

In einer ersten Phase werden für leerstehende 

„Schlüsselimmobilien“ Objektanalysen und 

Nutzungskonzepte erstellt sowie Verbesserungs-

vorschläge für die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität 

im Ortszentrum ausgearbeitet. Fokussiert wird dabei auf 

die Bereiche einer betrieblichen oder öffentlichnahen, 

langfristigen Nachnutzung der leerstehenden Objekte, 

bzw. einer Revitalisierung brachliegender betrieblicher 

Flächen. 

 

Das Projekt wird kofinanziert aus Mitteln des Landes OÖ 

und betreut von der Regionalmanagement OÖ GmbH. 

Informationen zum Aktionsprogramm finden Sie unter: 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/285145.htm   

 

 
 

 
 

 
 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter und Angestellten 

Sozialversicherungsanstalt 
der Selbständigen 

Internationale  
Pensionsberatung 

Braunau am Inn 
OÖ Gebietskrankenkasse 

Jahnstraße 1 

Jeden Dienstag von 08:00 – 14:00 Uhr 

Anmeldung: Tel. 05 78 07 – 39 39 00 
 
 

Mattighofen 
OÖ Gebietskrankenkasse 

Brauereistraße 8a 

Jeden Dienstag von 08:30 – 13:00 Uhr 

Anmeldung: Tel. 05 78 07 – 26 39 00 
 

Lichtbildausweis mitbringen! 

Bezirksbauernkammer Braunau (BK) 
Hammersteinplatz 5 

Wirtschaftskammer Braunau (WK) 
Salzburger Straße 1 

 

Anmeldung: Tel. 050 808 808 

Lichtbildausweis mitbringen! 
 

Termine: 

Braunau am Inn 
OÖ Gebietskrankenkasse 

Jahnstraße 1 

 

Für 2023 sind uns noch keine 
Termine bekannt. 

 

Bei Fragen und Anmeldung:  

Tel. 05 03 03 36420 

 
Lichtbildausweis mitbringen! 

BK 
MO 12.01. 
DO 19.01. 
DO 09.02. 
DO 16.02. 
DO 02.03. 
DO 16.03. 
DO 06.04. 
DO 20.04. 
DO 11.05. 
DO 25.05. 
DO 15.06. 
DO 22.06. 

BK 
DO 06.07. 
DO 20.07. 
DO 03.08. 
DO 17.08. 
DO 07.09. 
DO 21.09. 
DO 05.10. 
DO 19.10. 
DO 09.11. 
DO 23.11. 
DO 07.12. 
DO 14.12. 

WK 
MI 25.01. 
MI 22.02. 
MI 22.03. 
MI 26.04. 
MI 31.05. 
MI 28.06. 
MI 26.07. 
MI 23.08. 
MI 27.09. 
MI 25.10. 
MI 29.11. 
MI 27.12. 

 
  

INFORMATIONEN 

NEUES LEBEN IN ALTEN GEMÄUERN – 

NACHNUTZUNG STATT LEERSTAND! 

PENSIONS-SPRECHTAGE 2023 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/285145.htm
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Martinsfest mit Laternenumzug 
 
Nach langem sehnsüchtigem Warten und großer Vorfreude durften wir nach einer 2- jährigen 

„Coronapause“ endlich wieder unser Martinsfest in altbekannter Form veranstalten.  

Dabei starten wir mit unserem Highlight des Festes- dem Laternenumzug vom Kindergarten zur Kirche. 

Dieser wurde von der Musikkapelle musikalisch begleitet.  

Die heilige Andacht wurde von unseren Kindergartenkindern mit Liedern, Gedichten und Geschichten 

feierlich gestaltet. Ein großes Dankeschön gilt hierfür unserem Herrn Pfarrer Leon Sireisky, für das 

Gestalten der Martinsandacht. 

Anschließend ließen wir den Abend im Pfarrheim mit einem wunderschönen Laternentanz der 

Schulanfänger/innen, warmen Feierkörben, Getränken und einem großen Buffet, bereitgestellt von vielen 

Kindergarteneltern, gemütlich ausklingen. Wir bedanken uns besonders bei der Gemeinde Pischelsdorf, 

dem Bauhof Pischelsdorf, der Pfarre und unserem Herrn Pfarrer Sireisky, der Musikkapelle Pischelsdorf, 

der freiwilligen Feuerwehr Pischelsdorf und allen anderen, die zum Gelingen des Festes beigetragen 

haben. 

 

Wir bedanken uns auch bei allen Eltern, Erziehungsberechtigen und Gästen für die große 

Unterstützung und den freiwilligen Spenden. Diese werden auch dieses Jahr wieder für den Ankauf 

von Spiel- und Beschäftigungsmaterial verwendet. 

AUS DEM KINDERGARTEN 
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Der Advent hat im Kindergarten seinen Einklang gefunden 

und daher standen einige Ereignisse bevor: 
 

Adventkranzweihe: 

Mit der Adventkranzweihe stimmten wir uns auf die stille und besondere Adventzeit ein. Dafür hat uns am 

28. November 2022 unser Herr Pfarrer Herr Sireisky im Kindergarten besucht und die Adventkranzweihe 

mit den Kindern feierlich gestaltet. Herzlichen Dank für die schöne und besinnliche Feier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolausbesuch: 

Am 06. Dezember besuchte uns ein ganz besonderer Mann im Kindergarten- der Hl. Nikolaus. 

Besonders schön zu beobachten- die Vorfreude und der Zauber über diesen Vorboten der Weihnachtszeit 

und die leuchtenden Kinderaugen beim Besuch des Hl. Nikolaus. Auch die Freude über ein „Mitbringsel“ 

war groß. Vielen Dank lieber Nikolaus. 

 

Weihnachtsfeier: 

In der Adventszeit ist es uns ein besonderes Anliegen, den Kinder die Sinnhaftigkeit des Weihnachtsfestes 

näherzubringen. Mit einem Adventweg, einem Adventkalender, Erzählungen, Impulsen und Angeboten 

zur Weihnachtsgeschichte, geben wir den Kindern einen Einblick in die Bedeutung der Weihnachtszeit. 

Am 23. Dezember findet unsere kindergarteninterne Weihnachtsfeier statt. Diese gestalten wir festlich mit 

Liedern, Gedichten und einer weihnachtlichen Jause. Besonders freuen wir uns darüber, dass uns auch 

im Kindergarten das „Christkind“ besuchen wird. 

 

Einen besinnlichen Advent, schöne erholsame Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 wünschen  

die Kindergartenkinder und das Kindergartenteam! 

  

AUS DEM KINDERGARTEN 
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Besuch der Ortsbäuerinnen 
 

Am 10. November besuchten die Bäuerinnen die Kinder der 1. Klassen. In einer sehr 

abwechslungsreichen und informativen Stunde lernten die Kinder Gütesiegel von Lebensmitteln kennen 

und erfuhren im Speziellen viele interessante Details rund um die Kartoffel. Außerdem durften sie mit 

Kartoffelstempel eine Karte gestalten. Zum Abschluss konnten sich alle mit leckeren Erdäpfelkäsbroten 

stärken. Mit großer Begeisterung waren die Kinder dabei.  

Herzlichen Dank an die Bäuerinnen für dieses tolle Erlebnis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willkommensgeschenk vom Elternverein 
 

Am 25.Oktober erhielten die Kinder der 1. Klassen vom Elternverein ein kleines Willkommensgeschenk in 

Form eines blinkenden Dreiecks. An der Schultasche montiert macht es die Kinder auf dem Schulweg 

besser sichtbar und trägt zu ihrer Sicherheit bei.  

Vielen Dank für dieses sinnvolle Geschenk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reptilienschau in der Schule 
 

Am 20. Oktober besuchte uns Herr Luttinger aus Schalchen. Er hatte eine riesige 

Kiste mit besonderen Reptilien dabei.  

Bereits im Vorfeld waren die Kinder sehr aufgeregt und freuten sich auf diesen 

besonderen Besuch. 

Schlangen, Spinnen, Schildkröten und Echsen wurden genau betrachtet und 

durften teilweise auch gestreichelt werden. 

Dabei erzählte uns Herr Luttinger einige interessante Details zu den einzelnen 

Tieren und beantwortete gerne die vielen gestellten Fragen. Die Kinder brachten 

auch schon ein beachtliches Vorwissen mit. 

Viel zu schnell verging die Zeit, die Kinder waren sehr beeindruckt von dieser Reptilienschau. 

Ein großes Dankeschön an Herrn Luttinger - es war sehr interessant für uns alle! 

 
 
  

AUS DER VOLKSSCHULE 
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Wanderung in das Mittelalter! 
 

Bei schönem Herbstwetter machte sich die 3. Klasse (3. 

und 4. Schulstufe) auf den Weg zum Schlossberg bei 

Hart. Dies ist jener Platz, auf dem vor mehr als 1000 

Jahren eine Fliehburg stand.  

Mit viel Fantasie gelang es den Kindern, sich in die Zeit 

der Ritter und Burgen zu versetzen. Beeindruckend war 

der steile Abhang, der die Burg vor Feinden schützte. 

 
 

Schülerolympiade 2022/23 
 
 

Sehr herzlich gratulieren wir den 3 Siegerinnen, die heuer die 4. 
Schulstufe der VS Pischelsdorf bei der Leseolympiade vertreten werden. 
 
Viel Freude bei der Vorbereitung auf die Olympiade! 
 
 
 

Hallo Auto! 
 
Am Dienstag, dem 18. Oktober, bekam 
die 3. Klasse Besuch aus Linz, und zwar 
von „Hallo Auto!“ 
 
Spielerisch lernten wir die Gleichung: 
„Reaktionsweg + Bremsweg = 
Anhalteweg“ kennen.  
 

Die Kinder durften auch selbst ordentlich auf die Bremse des Autos treten und dabei lernen, dass das 
Auto nicht sofort stehenbleiben kann!  
Danke für die wirklich lehrreiche Veranstaltung! 
 
 

Es ist Advent! 
 

Heuer durften die Adventkränze der 4 Klassen endlich 
wieder in einer sehr würdigen und stimmungsvollen kleinen 
Andacht gesegnet werden. Die Feier wurde von Ingrid 
Faschang, unserer Religionslehrerin, vorbereitet. Sehr 
herzlich bedanken wollen wir uns bei Pfarrer Leon Sireisky, 
der sich immer sehr gerne Zeit nimmt, um diese Segnung 
durchzuführen.  
 
 
 
 

Allen Eltern, Kindern, ...  wollen wir, das Team der VS Pischelsdorf,  
eine ruhige und besinnliche Adventzeit wünschen. 

 
  

AUS DER VOLKSSCHULE 
 

Herzliche Gratulation! 
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In Oberosterreich gibt es mehr als 90.000 Hausbrunnen und Quellen, die für die Trinkwasserversorgung 
herangezogen werden. Damit wird etwa ein Fünftel aller oberösterreichischen Haushalte mittels eigenem 
Hausbrunnen mit Wasser versorgt. 
 
Der bauliche Zustand dieser Brunnen und die Wasserqualität liegen allein in der Selbstverantwortlichkeit der 
Besitzer. Mit dem sogenannten Laborbus soll für Hausbrunnenbesitzer eine Hilfestellung und Unterstützung 
angeboten werden.  
 

Daher bietet die Gemeinde Pischelsdorf, in Zusammenarbeit mit der Oö. Landesregierung  
am 11. und 13. April 2023, wieder eine kostengünstige Hausbrunnenuntersuchung an. 

 
Untersucht werden private Hausbrunnen und Quellen, die zur Trinkwasserversorgung verwendet werden. 
Das Team des Trinkwasserlaborbusses, bestehend aus einem Chemiker und einem Wassermeister, bietet 
Hausbrunnenbesitzern die Möglichkeit, das Trinkwasser mit modernsten Messgeräten auf die wichtigsten 
Inhaltsstoffe untersuchen und eine bautechnische Begutachtung durchführen zu lassen.  
 
Kosten:  
Für jede untersuchte Probe werden EUR 53,00 verrechnet, diese werden bei der Probenahme eingehoben.  
 
Der Tageseinsatz (Probenahme, chemisch-, physikalische und bakteriologische Prüfung und Beratung) werden von 
der Gemeinde übernommen. 
 
Untersuchungsangebot 
 
Chemisch-physikalische Prüfung im Laborbus: 

- Untersucht werden: Geruch, Aussehen, Farbe, Trübung, pH-Wert, Leitfähigkeit (20°C), Temperatur, Nitrat, 
Nitrit, Ammonium, Sulfat, Chlorid, Phosphat, Fluorid, Wasserhärte 

- Calcium, Magnesium, Karbonathärte, Natrium und Kalium. 
 
Weiters werden im Landeslabor folgende Parameter untersucht: 

- Eisen, Mangan, Uran, Selen, Nickel, Kupfer, Chrom gesamt, Arsen, Antimon, Bor, Zink, Aluminium, 
Quecksilber, Cadmium, Blei und Thallium, TOC und ausgewählte Pestizide 

 
Bakteriologische Prüfung: 
Diese erfolgt in einer berechtigten Prüfanstalt (nach BGBl. 304/2001 i.d.g.F.). 
Diese Prüfung umfasst: 

- Bestimmung der kolonienbildenden Einheiten (KBE) bei 22 und 37 °C nach 72 und 48 Stunden 

- Nachweis von Indikatorbakterien (Escherichia coli, coliforme Keime und Enterokokken) 
 
Sollten Sie an einer Trinkwasseruntersuchung interessiert sein, bitten wir Sie die untenstehende Anmeldung bis 
zum 01.03.2023 am Gemeindeamt abzugeben (schett@pischelsdorf.ooe.gv.at).  
 
Vor dem Untersuchungstermin erhalten Sie ein Informationsschreiben. 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anmeldung zur Trinkwasseruntersuchung 
 
Ich melde mich verbindlich zur Untersuchungsaktion an, bitte den gewünschten Termin ankreuzen: 
 

 11. April 2023 (zwischen 08:30 und 13:00 Uhr)  13. April 2023 (zwischen 08:30 und 13:00 Uhr) 
 
 

Name und Adresse:  ..................................................................................................................................................  
 
Handynummer:  .........................................................................................................................................................  
 
Anzahl der zu untersuchenden Brunnen:  .................................................................................................................  
 
 

Unterschrift:  ...............................................................................................................................................................  

  

HAUSBRUNNENUNTERSUCHUNG  

mailto:schett@pischelsdorf.ooe.gv.at
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Eine Situation die plötzlich und unerwartet eintritt. 

Ein Familienmitglied erkrankt und wird pflegebedürftig. 

 

Was tun? 

In den wenigsten Familien wird zeitgerecht darüber 

gesprochen, was im Falle einer Erkrankung zu tun ist. 

Pflege und Betreuung eines Angehörigen ist eine 

schwere Arbeit und bedeutet für viele eine körperliche 

und oft auch eine psychische Belastung. 

 

Um Hilfe und Unterstützung bei vielen Fragen 

diesbezüglich zu bekommen gibt es in unserer 

Gemeinde ab Jänner 2023 nun das 

 

Angebot – Stammtisch für pflegende Angehörige. 

 

Dieser bietet den pflegenden Angehörigen einen 

Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten, 

selbstverständlich in einer vertraulichen Atmosphäre. 

 

Um bei Pflege- und Betreuungsfragen kompetente 

Antworten zu erhalten, hat sich Frau DGKP Aloisia 

Holzkorn bereit erklärt den Stammtisch zu leiten. 

 

Sie hat langjährige Erfahrung im häuslichen 

Pflegebereich als auch im stationären. 20 Jahre leitete 

sie die Beratungsstelle Überleitungspflege im allgem. 

öffentl. Krankenhaus St. Josef in Braunau. 

Sie freut sich schon sehr auf das erste Treffen am  

18. Jänner 2023 und hofft euch im Pflegestammtisch 

in all euren Anliegen gut zu begleiten und zu beraten. 

 

Der Pflegestammtisch findet einmal im Monat im  

GH Bleierer statt und dauert ca. 1,5 – 2 Stunden. 

 

Der erste Termin findet am 18. Jänner 2023 

um 19:00 Uhr im GH Bleierer statt. 

 
 

 
 

Einladung zum 
Tanzen ab der Lebensmitte 

mit Paula Feichtlbauer  
 

Dienstags, von 14:00 – 16:00 Uhr 
im Kultursaal der Gemeinde. 

 
Termine: 

Dienstag 03.01. + 17.01. + 31.01.2023 

Dienstag 14.02. + 28.02.2023 

Dienstag 14.03. + 28.03.2023 

Dienstag 11.04 + 25.04.2023 

Dienstag 09.05. + 23.05.2023 

Dienstag 06.06. + 20.06.2023 

  

GESUNDE GEMEINDE 

STAMMTISCH FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE 

SENIORENTANZ 
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Bei der Verwendung von Feuerwerkskörpern kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Verletzten 

oder gar Toten sowie zu Sachbeschädigungen. Um unfallfrei in das Neue Jahr zu starten, gilt es bestimmte 

Regeln einzuhalten. 

 
Die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist im Pyrotechnikgesetz geregelt. 
Feuerwerkskörper werden dem Grad ihrer Gefährlichkeit einschließlich ihres Lärmpegels entsprechend 

unterteilt in: 

Kategorie F1: geringe 

Gefahr, vernachlässigbarer 

Lärmpegel; z.B. Knallerbsen, 

Wunderkerzen, 

Tischfeuerwerke; dürfen auch 

in geschlossenen Räumen 

verwendet werden. Diese 

Kategorie darf nur von 

Personen besessen und 

verwendet werden, die das 

12. Lebensjahr vollendet 

haben. 

 

Kategorie F2: geringe 

Gefahr, geringer 

Lärmpegel; z.B. Miniraketen, 

Feuertöpfe; nur Verwendung 

im Freien, jedoch im 

Ortsgebiet verboten. Diese 

Kategorie darf nur von 

Personen besessen und 

verwendet werden, die das 

16. Lebensjahr vollendet 

haben. 

 

Kategorie F3 und F4: 

mittlere bis hohe Gefahr, 

hoher Lärmpegel. Diese 

Kategorien dürfen nur von 

Personen besessen und 

verwendet werden, die das 

18. Lebensjahr vollendet 

haben und einen 

Pyrotechnikausweis sowie 

einen behördlichen 

Bewilligungsbescheid 

besitzen. 

 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft wird gebeten, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, 

außerdem möchten wir darauf hinweisen das die abgefeuerten Raketenreste vom Besitzer am 

nächsten Tag wieder eingesammelt werden müssen. 

  

SILVESTER - FEUERWERKE 
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Tatort WC: Unwissenheit kostet die Oberösterreicher Millionen Euro 

Initiative klärt auf: „Denk KLObal, schütz den Kanal!“ 

 

"Abfallentsorgung" über den Kanal 

 

Erhebliche Mehrkosten durch missbräuchliche Abfallentsorgung über das Kanalnetz 

Das WC ist kein Mistkübel! 

 

Babywindeln, Feuchttücher, Tierkadaver, Essensreste, ... – der Kanal wird oft missbräuchlich zur vermeintlich 

„billigen und einfachen Abfallentsorgung“ verwendet. Das kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und 

verursacht Mehrkosten in Millionenhöhe! Mehrkosten, die sich direkt auf die Kanalbenützungsgebühren 

auswirken. 

 

Dabei hat es jeder selbst in der Hand, dass 

die Kosten nicht weiter steigen: 

Hygieneartikel wie Tampons oder Windeln, 

die Kanalpumpwerke und Maschinen auf den 

Kläranlagen schwer beschädigen können, 

sind über den Restmüll zu entsorgen. Dies 

gilt selbstverständlich auch für Katzenstreu 

und andere Feststoffe. Öle, die Abflüsse und 

Kanäle verstopfen, finden im „Öli“ Platz.  

 

Einleitung von Fremdwasser ins 

Kanalsystem 

 

Muss unverschmutztes Wasser wirklich 

in der Kläranlage gereinigt werden? 

 

Unzulässige Einleitungen von 

Reinwässern (z. B. von den Dächern und 

Hofflächen) in die Schmutz-

wasserkanalisation führen nicht nur zu 

Überschwemmungen im Starkregenfall, 

sondern verursachen Mehrkosten im 

Kanalisationsbetrieb. Mehrkosten, die 

über die Kanalbenützungsgebühren zu 

begleichen sind! 

 

Zahlreiche Pumpen in der Kanalisation 

müssen unverschmutztes Wasser 

unnötigerweise bis zur Kläranlage 

transportieren. Das schlägt sich wesentlich in 

den Energiekosten nieder, die von jedem 

Einzelnen über die Kanalbenützungs-

gebühren zu bezahlen sind.  

 

Niederschlagswässer sind nur im unbedingt 

erforderlichen Ausmaß in die Kanalsysteme 

abzuleiten, sofern diese dafür technisch 

ausgelegt sind. Besser ist es, 

unverschmutzte Niederschlagswässer vor Ort zur Versickerung zu bringen, die Regenwässer in Behältern aufzufangen (z. 

B. für die Gartenbewässerung) oder diese direkt über vorhandene Gräben abzuleiten. 

 

Die Initiative „Denk KLObal, schütz’ den Kanal!“ klärt über Spar-Tipps auf: www.denkklobal.at 

www.rhv-braunau.at/service-infos/das-wc-ist-kein-mistkuebel  

REINHALTEVERBAND BRAUNAU U.U. INFORMIERT 
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Der Gelbe Sack kommt.  

Jedem Haushalt wird eine Rolle mit 13 Säcken 

zugestellt. Diese ist umkleidet mit einem Informati-

onsblatt auf dem alle wichtigen Fakten und Daten zu 

finden sind. Die befüllten Säcke werden dann termin-

gemäß alle 4 Wochen ab Jänner 2023 von der Fa. 

Neuhauser abgeholt. Und wenn man mit den 13 

Säcken nicht auskommt? Dann kann in den 

Altstoffsammelzentren Nachschub geholt werden. 

 

Was darf rein, in den Gelben Sack? Die Umwelt 

Profis klären auf: 

 

Das wird im Gelben Sack gesammelt: 

• Plastikflaschen von Getränken, Wasch- und 

Putzmittelflaschen, aber auch Verpackungen 

von Duschgel und Shampoo (WICHTIG: bitte 

die Flaschen schön platt drücken) 

• Getränkekartons wie Milch- oder Saftpackerl 

• Joghurtbecher 

• Schalen und Trays für Obst, Gemüse, 

Takeaway,... 

• Folien 

• Chipssackerl und -dosen 

• Verpackungen von Schnittlkäse und 

Wurstaufschnitt 

• Folienverpackungen von Mineralwasserflaschen 

• Alle Verpackungen aus Metall, wie Getränke- 

und Konservendosen, Kronkorken oder 

Tierfutterdosen 

 

Abholtermine: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den Gelben Sack am Vortag des Abholtermines 

zur gewohnten Abholstelle bringen.  

 

  

DER GELBE SACK 

Donnerstag, 26.01 Donnerstag, 13.07. 

Donnerstag, 23.02 Donnerstag, 10.08. 

Donnerstag, 23.03. Donnerstag, 07.09. 

Donnerstag, 20.04. Donnerstag, 05.10. 

FREITAG, 19.05. FREITAG, 03.11. 

Donnerstag, 15.06. Donnerstag, 30.11. 

 FREITAG, 29.12. 
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INSERATE 

 

Vermiete 2 Zi.-Neubauwhg im EG 
in Siegerting 6b, 5233 Pischelsdorf: 

 
Ca. 55 m², Terrasse 14m², Garten 46m², 
Erstbezug, Rollläden mit Insektengitter, 
zusätzl. Abstellraum im Keller 4,4m², 
Wasch- und Trockenraum im Keller, 
Fußbodenheizung, HWB 29/B, zentrale 
Pelletsheizung, 1 PKW-Abstellplatz, 
Kaltmiete (ohne BK): € 549.- 
BK-stehen noch nicht fest (Erstbezug). Vermietung ab 
Jänner oder Februar 2023 

 
Kontakt: 0650/4900522 Hr. Hager 
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Die Tonnen bitte am Vorabend des jeweiligen Entleerungstermines bereitstellen! 
 

  Entleerung Restmülltonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entleerung Altpapiertonne 

 
 
 
 
 
 
 

Entleerung Biotonne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entleerung Der Gelbe Sack 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ABFUHRTERMINE 2023 

Die aktuell gültigen Müllabfuhrgebühren sind auf 

unserer Homepage www.pischelsdorf.ooe.gv.at 

ersichtlich. 

 1. Vj. 2. Vj. 3. Vj. 4. Vj. 

Mittwoch, 25.01. Mittwoch, 19.04. Mittwoch, 12.07. Mittwoch, 04.10. 

Mittwoch, 22.02. Mittwoch, 17.05. Mittwoch, 09.08. DIENSTAG, 31.10. 

Mittwoch, 22.03. Mittwoch, 14.06. Mittwoch, 06.09. Mittwoch, 29.11. 

    Mittwoch, 27.12. 
     

Mittwoch, 04.01. Mittwoch, 10.05. Mittwoch, 13.09. 

Mittwoch, 15.02. Mittwoch, 21.06. Mittwoch, 25.10. 

Mittwoch, 29.03. Mittwoch, 02.08. Mittwoch, 06.12. 

Donnerstag, 26.01 FREITAG, 19.05. Donnerstag, 07.09. 

Donnerstag, 23.02 Donnerstag, 15.06. Donnerstag, 05.10. 

Donnerstag, 23.03. Donnerstag, 13.07. FREITAG, 03.11. 

Donnerstag, 20.04. Donnerstag, 10.08. Donnerstag, 30.11. 

  FREITAG, 29.12. 

Mittwoch, 11.01. Mittwoch, 03.05. Mittwoch, 12.07. Mittwoch, 20.09. 

Mittwoch, 08.02. Mittwoch, 17.05. Mittwoch, 26.07. Mittwoch, 04.10. 

Mittwoch, 08.03. Mittwoch, 31.05. Mittwoch, 09.08. Mittwoch, 18.10. 

Mittwoch, 05.04. Mittwoch, 14.06. Mittwoch, 23.08. Mittwoch, 15.11. 

Mittwoch, 19.04. Mittwoch, 28.06. Mittwoch, 06.09. Mittwoch, 13.12. 

http://www.pischelsdorf.ooe.gv.at/
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MÜLLKALENDER 2023 
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